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Frage 

Nr. 

Bezug zu: Pos. Frage Antwort 

Stand: 07.04.2026, Version 1.0 

1 Teilnahme-
wettbewerb 

ohne Bei den Unterlagen haben wir keinen 
"Teilnahmeantrag" gefunden. Verste-
hen wir das richtig, dass der Teilnah-
meantrag die Summe der ausgefüll-
ten Formulare unter deutsche-
evergabe.de/ ist? Zuzüglich der erbe-
tenen Nachweise, natürlich. 

Wenn nicht, soll ein formloser Antrag 
hochgeladen werden? 

 

Ja, die Annahme ist richtig. 

 

 

2 Teilnahme-
wettbewerb 

ohne Laut Vergabeunterlagen ist für den 
Teilnahmeantrag noch keine Preisan-
gabe erforderlich. Im online Portal 
sind aber unter "6. Teilnahmeantrag 
einreichen" Preisangaben vorgese-
hen. 

Wie ist damit umzugehen? 

 

Danke für den Hinweis. 

Hier wird leider ein falsches „Angebotsschreiben“ in der eVergabe ge-
zogen. 

Mit dem nächsten Korrekturzyklus in der eVergabe wird dies korrigiert 
werden. Nach Abschluss des Korrekturzyklus werden Sie automatisch 
vom System benachrichtigt. 
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3 Teilnahme-
unterlagen 

IuK-FB-109 
i.V.m 

IuK-FB-111 

Bei Bedarf ziehen wir Freelancer zur 
Mitarbeit hinzu. Wir nehmen an, dass 
Freelancer nicht als Unterauftragneh-
mer gelten, solange sie keine Werke 
übernehmen, sondern lediglich auf 
Stundenbasis mitarbeiten. 

 

Nachunternehmer ist z.B., wer Teile der vertraglich geschuldeten Leis-
tung selbständig und eigenverantwortlich für den Bieter ausführt. Ein 
„Freelancer“ kann daher Nachunternehmer sein, wenn er z.B.: 

• eine konkrete Teilleistung übernimmt, 

• diese nicht als bloße Hilfstätigkeit, sondern als eigenständigen 
Leistungsteil erbringt, 

• und nicht in den Betrieb des Auftragnehmers eingegliedert ist. 

Die Einschätzung, ob ein zur Leistungserfüllung eingesetzter „Freelan-
cer“ Nachunternehmer ist, obliegt daher dem Bewerber/Bieter. 
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4 Teilnahme-
unterlagen 

IuK-FB-109 
i.V.m 

IuK-FB-111 

Für die Auftragserfüllung würden wir 
die Software-Lizenz eines Schwester-
unternehmens bereitstellen, ohne 
dass dieses Leistungen erbringt. Wir 
gehen davon aus, dass das noch 
nicht als einzubeziehendes verbun-
denes Unternehmen gilt. 

 

Ein Unternehmen, von dem der Auftragnehmer Standard‑Softwareli-
zenzen bezieht, ist im Regelfall kein Nachunternehmer sondern bloßer 
Vorlieferant. Gleiches gilt auch bzgl. der Softwarepflege. 

Ein Lizenzgeber ist regelmäßig kein Nachunternehmer, wenn der Auf-
tragnehmer die Software als Produkt beschafft, die Lizenz weiterüber-
lässt oder für die Leistungserfüllung nutzt sowie der Lizenzgeber keine 
Leistungen direkt für den Auftraggeber erbringt, keine projektspezifi-
schen Leistungen erbringt und keine Verantwortung gegenüber dem 
Auftraggeber trägt (bspw. Vorlieferat). 

In Bezug auf die Nennung im Verzeichnis der Unterauftrannehmerleis-
tung (IuK-FB-109_Verzeichnis_UA-Leistungen) sowie Ausstellung ei-
ner Verpflichtungserklärungen Teilleistungen (IuK-FB-111_Verpflich-
tungserklärung_Teilleistungen), gelten o.a. Grundsätze auch für in die 
Leistungserfüllung einbezogene verbundene Unternehmen. 

Die Einschätzung, ob ein zur Leistungserfüllung eingesetztes „Schwes-
terunternehmen“ ein verbundenes Unternehmen ist und ob dessen 
Leistungsanteil eine Nennung in dem o.a. Verzeichnis inkl. Verpflich-
tungserklärung rechtfertigt, obliegt dem Bewerber/Bieter.  
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5   Für die Bestätigung von Bonität (5.4) 
und Bonitätsindex (6.1) würden wir 
das Rating des KSV 1870 bereitstel-
len. 

Bitte um Bestätigung, dass das als 
vergleichbar zum Creditreform Rating 
gilt. 

 

Die Annahme wird bestätigt. 

Hinweis zu Nachunternehmern / verbundenen Unternehmen: 

Im Teilnahmewettbewerb sollen alle zum Zeitpunkt des Teilnahmewettbewerbs bekannten Nachunternehmer / verbundenen Unternehmen ge-
nannt werden, die zur (Teil-)Leistungserbringung vorgesehen sind. Im Zuge der Eignungsprüfung des Teilnahmeantrags, werden diese berück-
sichtigt. 

Im Laufe des dem Teilnahmewettbewerb folgenden Verhandlungsverfahren können weitere Nachunternehmer / verbundene Unternehmen vom 
Bieter in die (Teil-)Leistungserbringung einbezogen werden. Die so nachgemeldeten Nachunternehmer / verbundenen Unternehmen werden 
dann von der Vergabestelle einer gesonderten Eignungsprüfung entsprechend der Eignungskriterien aus dem Teilnahmewettbewerb unterzo-
gen. 

 

 


